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gewiß ist es / daß auch hierin kein ächter Grundsatz zu suchen ist / um Zwischen kaiserlichen
und landesherrlichen Rechten eine richtige Gränzlinie zu ziehen v ) . Unwidersprechlich rich¬
tig ist hingegen diese Bestimmung / daß kaiserliche Reservacrechte nur noch solche Hoheics -
rechce sind / die schon vor Entstehung der völligen Landeshoheit im Gange waren / und
derselben nicht mit zu Theil wurden . Landesherrliche Rechte aber sind nicht nur solche ,
die von der ersten Entstehung der Landeshoheit an derselben zu Theil geworden , und
großentheils aus der kaiserlichen Gewalt in die landesherrliche hinüber gegangen sind / son¬
dern auch alle diejenigen / die seit der Feit / da die Landeshoheit ihre Vollständigkeit erlangt
hat / neu in Gang gekommen sind / oder auch künftig noch in Gang kommen werden .

v ) Meine Beytrage rc. Th . I . S . 188 . u . f.

Zweyter Abschnitt .
Historische Entwickelung

des Ursprungs und wahren Verlaufs
der ganzen

Geschichte des Teutschen Po st Wesens .

! .
Ursprung und erster Fortgang des Teutschen Postwesens in den letzten Jah¬

ren Mar des I . und unter der Regierung Kaiser Carls desV . 1516 - 1553 .

I . Wenn die Posten so alt waren , wie Zoll und Münze ; so könnten sie vielleicht Gegenstände eines
kaiserlichen Rcservatrechts seyn , und doch auf gleiche Art nicht mehr in des Kaisers , sondern in der Reichst
stände Gewalt seyn . — II . III . Aber die Posten sind in Teutschland zuerst 1516 . und 1543 . aufgekommen ,
— IV . und zwar nicht als kaiserliche , sondern als Burgundisch - Niederländische Posten , — V . wie sie
damals jeder anderer Rcichsstand aus landesherrlicher Macht eben so gut hatte anlegen können ; — VI .
VIII . wie solches auch aus den Reichsabschieden 1522 . und 1542 . abzunehmen ist . — IX . XI . Wenn also
Leonharden von Taxis als Carls des V . bestelltem Generalpvstmeister gestattet wurde , seine Posten durch
andere Lander durchzuführen ; so geschah es entweder als Precarium , oder in Kraft einer Staatsdiensibarkeit /
wie eben das jedem andern halte gestattet werden können .

I
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I .

Lenge der Ursprung unserer Teutschen
Posten in so hohe Zeiten hinauf , wie

Zoll und Münze ; so hatte vielleicht für
ganz Teurschland ein kaiserliches Regal dar¬
aus gemacht werden können . Vielleicht
wäre es auch alsdann , der nachher ent¬
standenen Landeshoheit ungeachtet , ein kai¬
serliches Reservatrecht geblieben . Und doch
würde es schwerlich anders damit gegan¬
gen seyn , als wie es mir Zoll und Münze
würklich gegangen ist. Schwerlich würde
es einem Reichsstande versagt worden seyn ,
wenn er um kaiserliche Bewilligung , iir
seinem Lande Posten anzulegen , nachge¬
sucht hatte ; so wie es fast keinem Reichs¬
stande mißlungen ist , kaiserliche Verlei¬
hungen über Zoll und Münze auszuwür -
ken . Beide letztere könne »: zwar noch jetzt
in den : Verstände für kaiserliche Reservat -
rechte gelten , daß kein Reichsftand vermö¬
ge seiner allgemeinen Landeshoheicsrechce
Zoll und Münzstate anlegen kann , sondern
zu beiden nicht anders , als vermöge kaiser -
licher Lonceffronen , berechtiget ist. In¬
zwischen hat der Äaiser selbst doch weder
Zölle , noch ein eigenes Münzregal in Ue¬
bung ; auch ist weder ein allgemeiner Reichs¬
general - Zsllerheber , noch ein Reichsgene -
ral - Münzmeifter bestellt. So könnte un¬
ter obiger Voraussetzung auf gleiche Art
auch die Post in solchen : Verstände ein kai¬
serliches Reservarrechr seyn , und dennoch
ein Reichsstand in seinen : Lande das ganze
Postregal auszuüben haben , ohne daß ein
Reichsgeneral - postmeisterarnt daran hiiu»
derlich seyn würde .

Ad I .

us dem , was bei dem ersten Hauptstü¬
cke des ersten Abschnittes unwiderleglich

dargethan worden ist , ergibt sich von selbsten ,
daß , wenn das Postwesen auch erst im Jahre
1792 . in Deutschland aufkäme , dennoch dar¬
aus für ganz Deutschland ein kaiserliches Regal
gemacht werden könnte , wenn es nämlich von
den Reichsständen ausdrücklich oder stillschwei¬
gend für ein solches anerkannt würde. Es
müßte aber auch ein kaiserliches Regal werden ,
wenn gezeigt wird , daß dasselbe seiner Natur
nach seine Wirkung über das ganze deutsche
Reich ausbreite , daß es auf das Wohl des gan¬
zen deutschen Staatskörpers einen beträchtli¬
chen unmittelbaren Einfluß habe , daß eine an
einem oder dem andern Orte vernachläßigte ,
oder auch nur ungleiche Verwaltung dessel¬
ben , einseitige Rücksichten oder Finanzspe -
kulazionen die traurigsten Folgen für Handel
und Wandel in dem ganzen deutschen Reiche
haben müßten , daß folglich der Endzweck dieses
gemeinnützigen Instituts nicht anders als durch
eine allgemeine sich über das ganze Reich er¬
streckende Direkzion erhalten werden könne .
Wie Hr . pücter sagen möge : „ es würde mit
, , dem Postregal , wenn es vor der Landesho -
„ heit aufgekommen wäre , schwerlich anders
„ als mit Zoll - und Münzrechte gegangen , und
„ schwerlich einem Reichsstande versagt worden
„ seyn , wenn er um die kaiserliche Bewilligung
„ in seinem Lande Posten anzulegen nachgesucht
„ hätte " , ist völlig unbegreiflich ; da ihm doch
nicht unbekannt seyn kann , daß , unerachrer
das Postregal nach seiner Meinung erst nach
entstandener Landeshoheit aufgekommen ist,

es
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es dennoch den Reichsständen in ihren Ländern versagt wird / und daß eben dieses seine Schrift
über das Reichspostwesen veranlasset hat . Au dem ist das Zollregal schon manchem Reichsstan -
de / der darum eingekommen ist / abgeschlagen worden , und würde gewiß dieses so wie auch das
Münzrecht allen abgeschlagen worden seyn , hatte allen abgeschlagen werden müssen , wenn der Kai¬
ser seit Entstehung dieser Regalien eine gewisse Familie für ganz Deutschland damit belehnt hatte ,
wie der Fall bei dem Postregal ist ; oder mit andern Worten : wenn auf die nämliche Art ein kai¬
serlicher Reichsgeneralzollerheber , ein kaiserlicher Reichsgcneralmünzmeister aufgestellt worden wäre,
wie es einen Reichsgcneralerbpostmeister gibt . Uibrigcns ist es unrichtig , was Hr . pücrer dahier
sagt , daß der Kaiser in Deutschland weder Zoll - noch Münzregal in Uibung habe , indem die
Reichsstande , denen die Ausübung dieser Regalien durch Privilegien vom Kaiser verliehen worden
ist , dieselben eben sowohl in ihren einzelnen Ländern kraft dieser kaiserlichen Privilegien im Namen
des Kaisers ausüben , als der kaiserliche Reichsgeneralerbpostmeister das kaiserliche Postregal im
Namen des Kaisers ausübet . Der Unterscheid ist bloß , daß erstere Regalien mehrerri Reichsstän¬
den für ihre Länder , letzteres wegen seiner nothwendigen allgemeinen Direkzion einem einzigen für
ganz Deutschland verliehen worden ist .

II . Allein die Geschichte unsers Postwe¬
sens zeigt uns die wahre Gestalt der Sache
noch in einein ganz andern Lichte .

III . Bekanntlich hat das heutige Post¬
wesen zuerst in Frankreich ums Jahr 1464
seinen Ursprung genommen . In Teursch -
land ist aber erst 1516 ein schwacher An¬
fang damit gemacht worden , daß Franz
von Taxis dein Baiser Max dein I . als da¬
maligen vormundschafrlichen Regenten der
Niederlande den Vorschlag gethan , eine
Post zwischen Brüssel und Wien anzule¬
gen . -Hernach hat Larl der V . als Besitzer
der Niederlande 154z Leonharden von Ta¬
xis zu seinem Niederländischen General -
postineister bestellt w ) und dieser hat um
eben diese Zeit zuerst eine beständige reiten¬
de Post aus den Niederlanden durch Lür -
rich und Trier auf Secier , und von da

durch

Ad II . Die Geschichte des Postwescus stel¬
let alles dieses in ein helleres Licht ; wobei man
sich Kürze halber auf jene Zeiten beschränket , da
es in Deutschland eingeführt worden ist .

Ad m . Die ältesten Spuren des Postwe¬
sens in Deutschland finden sich unter Maximi¬
lian dem Itcn . Unter ihm legte Franz von Taxis
im J . 1516 . eine Post aus den Niederlanden von
Brüssel durch das deutsche Reich nach Wien an ,
und ward von gedachtem Kaiser zum General -
postmeister darüber ernannt . Nach seinem im
1 . 1518 . erfolgten Tode folgte ihm Ioh . Bapr .
von Taxis in diesem Amte nach . Dieser bekam
hohen Alters halber noch bei seinen Lebzeiten von
Kaiser Barl dem Vtcn imJ . 1536 seinen Sohn
Franz v . Taxis zum Nachfolger im Getieral¬
postmeisteramte . Nach dessen Absterben aber
ward sein Bruder Leoichard v . Taxis im I .
1543 . von ebengedachtem Kaiser Barl demVtcn
zum Generalpostmeister bestellt a ) , Leonhard

D D , Ta-
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durch das würrenbergifche über Zlugsburg
und Tyrol nach 'Italien angelegt »

\ v ) Dieser Bcstnllungsbrief vom ZI . Dec . IZ4Z .
findet sich in L ü n i g s Neichsarchiv part . gen .
( vol . L ) 6 . 441 . Er bezieht sich auf einen
ander !: , der schon am 5 . Aug . 1536 . für Le <

* onhards Bruder Franz , und beider Vater ,
Baptist von Taxis , ausgefertigt worden war »

v . Taxis hat unter diesem Kaiser , welcher zugleich
mehrere Länder in Italien besaß , eine Post aus
den Niederlanden durch das deutsche Reich nach
Italien angelegt .

a ) Alles dieses erhellet zum Theile aus Rarls
des Vtm Bestallungsbriefe vom Jahre 1543 . der
in Lünigs Reichsarch . pari . gen . 441 .
und 442 . zu finden ist .

IV . Damals hat kein Mensch daran
gedacht , daß dieser Niederländische Post¬
meister ein kaiserlicher Reichsgeneral - Post -
meister seyn oder werden sollte . Carl der
V . hat ihn nicht als Baiser , sondern als
Besitzer der Burgundischcn Niederlande
zum General - Postmeister bestellt . Die Aus¬
fertigung seines Bestallungsbriefes geschah
nicht in der Reichscanzley , sondern m der
Niederländischen Lanzley zu Brüssel ; nicht,
wie kaiserliche Ausfertigungen gemacht wer -
den , in Teutscher sondern Französischer
Sprache ; auch nicht mit solche «: Llauseln ,
wie in kaiserlichen Urkunde «: alleissalls
Churfürsten , Fürsten , Prälaten , Grafen ,
Freyherren u . f. w . geboren wird sich dar-

Ad IV. Wahr ist es , daß diese Bestellun¬
gen der Generalpostmeister von obgenannten
Kaisern nicht als Baiser «: , sondern als Besi¬
tzern der Niederlande geschehen sind ; es ist aber
auch eben so ausgemacht , und wird von dem
Hrn . püccerim ersten § . des folgenden Haupt¬
stückes selbst eingestanden , daß diese niederlän¬
dischen Posten auf deutschen Reichsboden kei¬
nen Eingang «vürden gefunden haben , wenn
nicht damals der Besitz der Niederlande mit der
Kaiserwürde in der nämlichen Person ver¬
knüpft gewesen wäre . Dieses veroffenbarte sich
alsogleich , da unter Barls des V ^ » Nachfol¬
gern der Besitz der Niederlande von der Kaiser -
würde getrennt «vard , wovon zu reden bei dem
folgenden Hauptstücke Gelegenheit se «) n wird .

nach zu achten , sondern mit Befehlen an
die Richter , Beamten , Diener und Unterthanen in den Niederländischen Erblandern , aus
deren Einkünften auch die Auszahlung der Befoldmrg an die postbediencen angewiesen
wurde x ) .

x ) Re uß Teutsche Staatscanzley Th . 16 . S . 326 - 328 .

V . Als Besitzer der Niederlairde war
Carl der V . ein Teutscher Reichsstand , wie
Max der I . 1512 . dieselben unter dem Na¬
men des Burguirdifchen Breises für ei «: e«r
Bestandtheil des Teutschen Reichs , das sie
würklich warm , anerkannt hatte , und Carl

der

Ad V . Von betn , was Maximilian der
Ite und Barl der Vte damals in den Nieder¬
landen gethan haben , läßt sich auf gleiche
Rechte anderer Reichsstände in ihren Territo¬
rien kein bündiger Schluß machen . Jeder¬
mann weis , daß einige niederländische Pro --

vlnzen
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der V . selbst Lm Jahre 1548 . noch bestimm¬

ter sich dafür bekannte . Er bestellte also

den Niederländischen Generalpostmeister

vermöge eben der landesherrlichen Gewalt /

die nach der damals schon unwidersprech -

lich gegründeten Teutschen Reichsverfassung

jedein andern Reichsstande in seinen : Lande

eben so gut zustand . Mit eben dem Rech¬

te harte gleich damals schor : ein Churfürst

von Sachsen oder Brandenburg / oder auch

ein Herzog von Braunschweig , ein Land¬

graf von Hefen u . s . w . jeder in seinem

Lande einen Sächsischen , Brandenburgi¬

schen / Braunschweigischen f Hessischen Ge¬

neralpostmeister bestellen können y ) „

y ) Der berühmte Moser , der sonst aus dem
kaiserlichen postrcgale sich nicht heraus ; » -
helfen weiß , nimmt hier doch eben diese
Grundsätze an , in folgender merkwürdigen
Stelle seines Teutschen Staatsrechts Th . 5.

vinzen m ' emalen Theile deß deutschen Reiches /

immer unabhängig gewesen , daß die übriger ;

von den römischen Kaisern schon lange vor den

Zeiten Barls des Vten mit großen Privilegien

und Freiheiten begabt worden sind , daß die

Niederlande sogar noch in dem von Rarl dem

Vtcn im I . 1548 . mit dem deutschen Reiche

über das Verhältniß zwischen diesem und den

Niederlanden errichteten Vertrage mit Ausnah¬

me des übernommenen Reichsanschlages von der

Jurisdikzion des deutschen Reichs völlig frei an¬

erkannt worden sind L ) . Kann dieses von allen

übrigen Reichsländern gesagt werden ? Auch

dachte damals wohl kein anderer Reichsstand

daran / in seinem Lande eigene / damals noch

mehr kostspielige als erträgliche Postanstalten

einzuführen .

li ) Man sehe den Vertrag in Schmaußens Cor¬

pore jur . publ . Leipz . 1774 . TI ) . I . S . 118 . f .

S . 262 . § . 174 . : " Nun fragt sich ( und zwar
nicht für die lange weile ) r ob die Stände des Reichs zu der Feit , da die Tauschen Posten aufge¬
kommen stnd , berechtiget gewesen waren , Landposten anzulegen und selbige mit ihrer Benachbar¬
ten Landposten zusammenstoßen zu lassen , oder auch sie durch anderer ihrer Mitstände Gebiete
mit deren gutem willen , zu führen ? Und da muß die Antwort nothwendig erfolgen : in allewege .
Denn die ganze Sache ist eigentlich eine polizcy - Anstalt , so zur Bequemlichkeit und Beförderung
Handels und Wandels , u . f. w . gereichet , in dergleichen Sachen unstreitig den Reichsständcn ,
( welche zu der Zeit , als die Posten errichtet wurden , schon die völlige Landeshoheit hatten , )
Anstalten und Ordnungen in ihren eigenen und mit der Interessenten Bewilligung auch in
fremden Landen zu machen zukömmt , wer kann leugnen , daß E . denen am Rhein , Main ,
Mosel , Elbe , Donau , rc . liegenden Reichsständcn , wenn sie es beliebten , erlaubt wäre , eige¬
ne Schiffe zu halten , welche zu allem dem zu Wasser gebraucht würden , wozu man die Posten
zu Lande gebraucht , E . daß die pfälzischen den Mainzischen , diese den Trierischen , diese
den Löllnischen Schiffen , zu gewissen Tagen , auf gewisse Distanzen Personen - Waaren , so ei¬
lend , als es die Umstände leiden , zuführeten ? warum sollte es dann nicht auch zu Land er¬
laubt gewesen seyn ? „

VI . Wie wenig um selbige Zeit nur

daran gedacht worden / daß die Post ein

kaiserliches Regal sey / und nicht aus lan -

des -

Ad VI . Wenn schon unter Maximilian

dem Iten und Bari dem Vten in den damali¬

gen Reichsgesehen noch keine Spuren eines kai -

D % serli -
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desherrlichcr Macht eines jeden Reichsstan -

des angeordnet werden könne ; davon zei¬

gen sich selbst in damaligen Reichsgesttzen

die deutlichsten Gpuhren .

strlichen Reichspostregals vorkommen , so such

doch darin Luch gewiß von einem landesherrli¬

chen Postregal keine Spuren anzutreffen .

VII . Als im Jahre 1522 . auf dem

Reichstag zu Nürnberg beschlossen ward ,

dem Bönige von Ungarn wider die Türken

Hülfe zu leisten , und zu dem Ende zwi¬

schen dein damaligen Reichsregimence zu

Nürnberg mrd einer nach Wien zu beru¬

fenden Reichsdepucarion eine geschwindere

( sommunication zu bewerkstellige !: ; wurde

im Reichsabschiede verordnet , daß zwischen

Nürnberg und Wien an gelegenen Orten ei¬

ne Post angelegt werden sollte z ) . Und so

hieß es in gleicher Beziehung auf den Tür -

ikenkrieg , auch in » Speirifchen Rcichsabschie -

de 1542 . tz . 45 . : " Damit man auch jeder -

„ zeit zu und von dem Obersten ( des Reichs -

„ kriegsheeres ) , der Nothdurfc nach Bot -

„ schafc habe ; wollen gemeine Stande

„ Ordnung geben , daß derhalben eine

„ Post , an gelegene Mahlstadt gelegt , un -

„ rechalten werde a ) . , ,

L ) 71 . 2 l . 1522 . § . 5 . in der neuern Samml .

der 71 . A . Th . 2 . S . 244 .

s ) Sammt , der 71 . A . Th . 2 . S . 453 .

Ad VII . Der Reichsabschied v . 1 . 1522 .

5 . beweiset nicht das geringste . Man be¬

trachte nur dessen eigene Worte : „ Item " ,

heißt es daselbst , „ ist bedacht , nachdem solcher

, , Bottschafft nnd Räthen in der Handlung aller¬

ley begegnen und vorstehen mag , das in der

„ Jnstruction nicht begriffen , und vielleicht deß -

„ halben wettern Bescheids vonnöthen seyn , sollen

„ zwischen Nürnberg und Wien mitlerzeit des

„ Tags " ( des damals beliebten Deputazionsta -

ges ) „ Post an gelegene Ort gelegt werden , da -

„ mit sie zu jeder Zeit , was ihnen begegnet und

„ gehandeltwird , eilends und förderlich unserm

, , Statthalter und Regiment allhero zu Nürn -

„ berg zu wissen thun , und deßhalbcn weitern Bc -

„ scheid erlangen sollen " c ) . Wo geschieht hier

auch nur mit einer Sylbe Meldung , daß diese

Post von jedem Reichsstande in seinem Lande an¬

gelegt werden solle , oder daß das Recht diese

Post anzulegen , den Reichsstanden , durch derer

Länder sie gehen mußte , zustehe ? Eben sogar

nichts läßt sich aus dem R . A . v . 1 . 1542 . § . 45 .

für ein landesherrliches Postregal erzwingen .

„ Und damit " sind die Worte desselben „ man auch jeder Zeit zu und von dem Obersten derNoth -

„ urfft nach Bottschafft habe , wollen gemeine Stände Ordnung geben , daß derhalben ein Post

„ an gelegene Mahlstatt gelegt , unterhalten werde " d ) ; das heißt : die Stände wollen die Ko¬

sten über sich nehmen , die zur Aufstellung und Unterhaltung einer solchen Post erfoderlich seyn

würden .

c ) S . die Samml . der Reichsabschiede Th . II . S . 244 .
d ) Samml . der Reichsabsch . Th . II . © . 453 ;

vm .
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Ad VIII . Auch gesteht ja Hr . pütter selbst ,

daß diese beiden Reichsabschiede nur eine nicht

zur beständigen Fortwährung bestimmte Post -

anstalt zum Gegenstände gehabt haben . Wie

will er dann daraus aufdie zur beständigen Fort -

währung bestimmte Postanstalt Folgen ziehen ?

In beiden angezogenen Rcichsabschieden ge¬

schieht zwar , wieHr . pürrer sagt , keine Er¬

wähnung eines kaiserlichen Postregals ; aber

eben so wenig eines landesherrlichen . Und wie

könnte man auch wohl aus einer solchen vorü¬

bergehenden Anstalt ein Regal machen ? In

dem letztem ist nur verabredet , daß die Reichs¬

stände die zu der damals beliebten vorüberge¬

henden Postanstalt erfoderlichen Unkosten be¬

streiken sollen . Es heißt darin nicht : der Kai¬

ser solle Postmeister bestellen ; aber eben so we¬

nig läßt sich dasjenige darin aufdecken , was

Hr . püccer so ganz ohne Zweifel darin gefun¬

den zu haben wähnet , nämlich : daß die Anordnung der Posten an jedem Orte dessen Obrigkeit ,

oder Landesherrfchaft überlassen , von dieser die Postmeister bestellt worden seyen . Und wenn die¬

ses darin stünde ? - So wäre es eine von diesen Reichsständc « , oder Obrigkeiten zu übernehmende

Last , kein Regal gewesen .
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VIII . Diese beiden Reichsgesetze hatten

zwar nur eine nicht zur beständigen Forc -

währung bestimmte postanstalc zum Ge¬

genstand ; aber auch bey dieser war von ei¬

nem kaiserlichen postregale gar kein Gedan¬

ke , sondern gemeine Stände wollten

für diese Veranstaltung sorgen , reicht der

Baiser sollte Postmeister bestellen , sondern

die Anordnung der Posten sollte ohne Zwei¬

fel an jedem Grce dessen Gbrigkeit oder

Landesherrschaft überlassen werden . So

gewiß kann mcm schon von der ersten Hals¬

te des XVI . Jahrhunderts es für bekannt

annehmen , daß man keinem Reichsstande ,

der Lust dazu gehabt hakte , das Recht be -

ftrLtten haben würde , in seinem Lande eben

so gut Posten anzulegen , wie es in den

Niederlanden geschehen war .

IX . Aber die Posten , die Taxis ange¬

legt hatte , beschrankten sich doch nicht bloß

auf die Niederlande ; sie giengen ja von

Brüssel nach Wien , von einem Ende

Deutschlands bis zum andern , durch so

vieler andern Reichsstande Lander und Ge¬

biete ; dazu konnte doch der Bestallungs¬

brief , den Leonhard von Taxis von Carl

dem V . bloß als Regenten der Burgundi¬

schen Niederlande erhalten hatte , unmög¬

lich hinreichen , um ihn auch in andern Lan¬

dern zur Anlegung dee Posten zu berechti¬

gen ?

Ad IX . Unerachtet die damals aus den

Niederlanden nach Wien und Italien durch

das deutsche Reich gehenden Posten keine ei¬

gentliche Reichsposten , sondern niederländi¬

sche waren ; so betrachtete man nichts desto we¬

niger auch damals schon die Posten nicht als

ein bloßes Privatwerk . Denn wozu wäre

dann wohl gleich nachher die kaiserliche Bestä¬

tigung , von welcher gleich in folgendem Haupt¬

stücke gesprochen werden soll , nützlich oder noth¬

wendig gewesen ? Ist es doch noch keinem

Reichsstande eingefallen , wegen eines von ei -

D 3 mm
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neu ? - 2lllerdings hat das seine völlige
Richtigkeit . Allein in allen andern Län¬
dern und Gebieten ^ wo es nur um den
Durchgang der Taxifchen Posten zu thun
war ; sah man es damals als ein bloßes
privatwerk an . wenn Leonhard von Ta¬
xis oder ein anderer in seinem Namen an
Drren , wo seine Posten durchgeführt wer¬
den sollten , nur gewissen Leuren Accorde
schloß , zur bestimmten Zeit wöchentlich ein
oder zweymal ein Pferd bereit zu halten ,
nur dem ein von ihm ebenfalls gedungener
postknechr nebst seinen : Felleisen jedesmal

nem Auswärtigen mit einem feiner Unterthanen
geschlossenen Privatakkordes eine Staatsdienst -
barkeit zu besorgen ! Und doch , wie wir unten
hören werden , wie auch Hr . pürrer selbst an¬
führet , haben die deutschen Reichsstände eini¬
gemal ihre Besorgnisse geäussert , daß die spa -
nischburgundischen Posten auf dem deutschen
Reichsboden als eine Staatsdienstbarkeit an¬
gesehen werden mochten . Doch , wenn man
auch alles , was Hr . pürcer dahier der Länge
nach anbringet , platterdings zugeben wollte ,
so wäre dadurch für das landesherrliche , gegen
das kaiserliche Postregal gar nichts erwiesen .

weiter reiten könnte ; so war das in der
That ein blosses privatgefchaffc , das an manchen Orten der Obrigkeit oder Landesherr -
schaft vielleicht nicht einmal gleich bekannt wurde . Oder wenn es auch Obrigkeiten und
Landesherrfchaften erfuhren , so brauchten ste , so lange sich keine Mißbrauche oder andere
übele Folgen davon hervorthaten , nicht einmal Benncniß davon zu nehme , : . Sie konn¬
ten es ganz gleichgültig ansehen , was einzelne Unterthanen nach ihrer natürlichen Frey¬
heit und Zutraglichkeit rnic Auswärtigen für Contracte schlössen ; sie konnten es selbst mir
Zufriedenheit ansehen , wenn es den Anschein hatte , daß dadurch freindes Geld ins Land
kam , und wenn in der Folge eine gemeinnützige Bequemlichkeit sich damit zu verbinden
schien , daß an Orten , wo die Postreiter wechselten , auch von dortigen Einwohnern ih¬
nen Briefe zur Bestellung au andere Orte mitgegeben werden konnten .

X . Fand sich nachher irgend eine Im
convenienz dabey , so blieb es einem jeden
Reichsstande unbenoinmen , Verfügungen
zu treffen , wie er sie zun : Besten seines
Landes zuträglich fand . Was bisher aus
natürlicher Freyheit der Unterthanen ge¬
schehen war , es mochte nun ohne Vorwist
fen der Obrigkeit geschehen seyn , oder die¬
se mochte es auch wissentlich bisher nachge¬
sehen haben ; das konnte jeder Reichsstand
in seinen : Lande einschränken oder nicht lan¬

ger

Ad X . XI . Wenn alles in Bezug auf das
Postwesen auch damals schon so ganz und gar
von der Willküre der deutschen Reichsstände
in ihren Ländern abgehangen wäre , wie Hr .
pütter vorgibt ; so wäre denselben ja nichts
leichter gewesen , als den Beschwerden , wel¬
che sie nachher dagegen erregten , derer Abstel¬
lung sie dem Kaiser so nachdrucksam anem¬
pfahlen , selbst abzuhelfen , sich von ihren Be¬
sorgnissen selbst frei zu machen . Doch auch in
diesen beiden §§ . mag man alles püttersche Ge¬

lage



«€eaß = 3 Ca©o ( 31 ) £ «

ger zu gestatten sich erklären , sobald er
glaubte , daß es mehr auf den Vortheil ei¬
nes auswärtigen Generalpostmeisters , als
auf den Nutzen seines Landes abgesehen
sey . Wenn vollends der auswärtige Post¬
meister ein Recht daraus machen wollte ,
seinen postanstalcen in anderen Ländern ei¬
nen festen Sitz zu verschaffen ; so war das
offenbar eine Sache , die nach der damals
schon gegründeten ReichsverfassunI und
Freyheit aller besonderen Teutschen Staa¬
ten so wenig einem Teutschen Reichs stande ,
als irgend einer fremden unabhängigen
Macht aufgedrungen werden konnte ; es
hieng lediglich von eines jeden gutwilliger
Bewilligung ab , die so gut versagt als er¬
theilt werden mochte . Vielweniger komr-
re es einem Reichsstande gleichgültig seyn ,
wenn hernach Tayische postbedience selbst
dem Botenwesen oder anderen bisherigen
Anstalten von der Art irgend etwas in
weg legen , oder sonst zum Nachtheile
landesherrlicher Rechte sich Freyheiten her¬
ausnehmen wollten .

XI . Rurz , ein jeder Reichsstand hat¬
te es in seiner Gewalt , die Taxischen Po¬
sten in seinem Lande aufzunehmen oder
nicht aufzunehmen ; und im erster » Falle
bloß Bittweise und bis auf weitere Verfü¬
gung ihre Aufnahme zu gestatten , oder
sich auf beständig dazu verbindlich zu ma¬
chen , und dann auch allenfalls Bedingun¬
gen vorzuschreiben , unter welchen es ge¬
schehen sollte . So konnte das rechtliche
Verhältniß , das zwischen den » Reichsftan -
de , der diese Posten aufnahm , und dem

General¬

sage gelten lassen , in so weit bloß von den nie¬
derländischen Posten die Rede ist , ohne daß
daraus gegen das kaiserliche Postregal das ge¬
ringste gefolgert werden könne . Nur muß man
zum Beschlusse dieses Hauptstückcs noch an¬
merken , daß Hr . pütter dahier so , wie an
mehreru andern Orten , absichtlich die kaiserli¬
chen Posten sehr unrichtig Taxische Posten
nenne , und in der Folge einen großen Theil
seiner Beweise auf dieser unrichtigen Benen¬
nung gründe . Die von Hrn . pütter und meh -
rern andern so betittelten Tauschen Posten sind
kaiserliche Reichsposten . Das fürstlich - Taxi -
sche Haus ist mit dem Postgeneralat im Rei¬
che , oder mit dem Reichsgeneralerbpostmeister -
amte vom Kaiser belehnt. Dieserwegen hören
aber die Posten im Reiche so wenig auf , kai¬
serliche Posten zu seyn , das kaiserliche Reichs¬
postregal verlieret dadurch so wenig den Namen
und die Eigenschaft eines kaiserlichen Regals ,
als das Hofgericht zu Rothweil darum aufhö¬
ret ein kaiserliches Hofgericht zu seyn , weil ehe¬
dem das gräflich Sulzifche , nachher das fürst¬
lich Schwarzcnbergifche Haus mit dem Erbhof-
richteramte vom Kaiser belehnt worden ist . Aus
diesem Gleichnisse erhellet auch zum Uiberflusse ,
wie wenig anpassend alles dasjenige sey , was
einige , um doch ja nicht den größten Theil ih¬
rer Scheingründe zu verlieren , zur Vertheidi¬
gung ihrer unschicklichen Benennung beibrin¬
gen . Das auffallendste ist , daß doch die meh -
resten dieser Herren die niederländischen oder
burgundischen Posten nicht Taxische Posten
nennen , da doch das Taxische Haus sowohl
mit dem Generalpostmeisteramte in den Nieder¬
landen , als im deutschen Reiche belehnet ist . -*•
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Gencralpsstmeister von Taxis daraus entstand / iir einem Falle ein bloßes precarium ,
int andern eine vertragsmäßig eingegangene Graatsrechts - Dienstbarkeic ausmachen . In
beiden Fallen hatte die Niederländische Regierung und deren Generalpostmeister nicht mehr
Recht , als jeder anderer Reichsstand haben konnte , wenn andere Reichsstände geschehen
liessen , daß in ihren Ländern ein dritter Reichsstand Posten anlegte , das ausgleiche Art
als precarium oder in Nrafc einer unwiderruflichen Staarsrechro - Dienstbarkeit geschehen
konnte b ) »

d ) So urtheilt auch schon Mofer ganz richtig in der oben Not . y , S . 21 . angeführten Stelle .

II .

Fortschritte des Postwesims m Teutschland unter den kaiserlichen Regie¬
rungen Ferdinands des I . und Max des II . , und in der ersten

Hälfte der Regierung Rudolfs des II . 1ZA8 - 1Z9Z .

I . Nach geendigter Regierung Carls des V . war Leonhard von Taxis nur Spanisch - Niederländi -r
scher Postmeister , — II . bewirkte aber von Ferdinand dem I . eine kaiserliche Bestätigung seines von Carl
dem V . erhaltenen Bcstallungsbrtefs . — III . Doch wurden seine Posten dadurch noch nicht zu kaiserlichen
und Rcichspostcn umgeschaffen . — IV . Auch kam ihre Aufnahme in eines jeden Neichsstandes Lande noch
auf dessen Willkühr an . V . VI . Nur um nicht eine Spanische Sraatsdienstbarkrit daraus werden zu lassen ,
wurde Kaiser Max der II . 1572 . erinnert : das Postweftn beym Reiche zu erhalten , und nicht in fremde
Hände kommen zu lassen ; ohne daß man es deswegen für ein kaiserliches Reservatrccht erklärte . — VII .
Vielmehr konnte jeder Reichsstand Posten anlegen und Postordnungen machen , — VIII . wie selbst in derr
Oesicrreichischen Erblandern geschah . — IX . Ueber die Niederländischen Unruhen wäre beynahe das ganze
Toxische Postwesen zu Grunde gegangen , wenn es nicht 1595 . sich von neuem erholet hätte .

L

@ 0 lange Larl der V. an der Regierungwar , mochte der Umstand , daß er
nicht nur die Niederlande befaß , sondern
auch Raiscr war , wohl dazu beförderlich
seyn , daß man in reichsständifthen Län¬
dern und Gebieten , insonderheit in Reichs¬
städten , Grafschaften und geistlichen Län¬
dern weniger darauf dachte , einem von
Carl dem V . mit erneut Bestallungsbriese

ver -

Ad I .
s ist bereits oben erinnnert worden , daß

der Umstand , daß der Besitz der Nieder¬
lande mit der Kaiserwürde in der nämlichen
Person vereiniget war , unter Maximilian
dem Itm und Rarl dem Vten den niederlän¬
dischen Posten den Eingang auf deutschem
Reichsboden verschafft habe . Sobald der Be¬
sitz der Niederlande von dem Kaiserthume ge¬
trennt ward , fanden die Kaiser schon Beden¬

ken
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